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Selbstverpflichtungen und Vereinbarungen im Umweltschutz

1. Steigende Bedeutung von freiwilligen Selbstverpflichtungen und Vereinbarungen – in
             Deutschland und Europa

Freiwillige Selbstverpflichtungen und Vereinbarungen zwischen Industrie und Politik haben in den letzten Jahren ständig an politischer Bedeutung gewonnen. In Deutsch​land haben sie sich in über 70 Fällen als effektives und effizientes Mittel zur Erreichung politischer Ziele bewährt. Ihr Spektrum reicht von bran​chenspezifischen Selbstver​pflichtungen, z. B. zum Thema FCKW, bis zu branchenübergreifenden Ver​einbarun​gen, wie derjenigen im Bereich des Klimaschutzes. Hinzu kommen umfassende regio​nal ausge​richtete Vereinbarungen, wie z. B. der Umweltpakt Bayern. Eine aktuelle Übersicht für Deutschland hat der BDI er​stellt. Zugleich spielen sie auch auf europäi​scher Ebene eine immer bedeutendere Rolle. 

Dies ist umso bemerkenswerter, als freiwillige Vereinbarungen konzeptionell weder aus der Fortschrei​bung des traditionell dominierenden ordnungsrechtlichen Ansatzes der Umweltpo​litik hervorgegangen sind, noch ihre Ursprünge in den umweltökonomi​schen Überlegungen haben, die seit Jahren die poli​tisch-theoretische Diskussion be​stimmen (z. B. zu Steuern und Zertifikaten). Sie sind vielmehr ein neuer Entwicklungs​strang der umweltpolitischen Praxis und sind unmittelbar aus der Interaktion von Politik und Industrie hervorgegangen. Hierin liegt die Stärke dieses Instruments und zugleich der Kern der Kritik an ihm.

Dieser Artikel untersucht die konzeptionellen Grundlagen des Instrumentariums im Be​reich von Selbst​verpflichtungen und freiwilligen Vereinbarungen. Diese werden anhand der Klimavorsorge​erklärung der deutschen Wirtschaft näher illustriert. Schließlich sollen die Entwick​lungsperspektiven auf diesem Gebiet aufgezeigt werden.

2. Konzeptionelle Grundlagen
Für die Entscheidung für ein bestimmtes umweltpolitisches Instrument zur Lösung ei​ner ökologischen Problemstellung ist letztlich die Frage entscheidend, welche Pro​blemdiagnose einem bestimmten The​rapievorschlag zugrunde liegt. Insofern macht es Sinn, zunächst die Fragestellungen zu beleuchten, für deren Lösung freiwillige Verein​barungen in Frage kom​men.

2.1
„Command and Control“ und seine Grenzen

Die Gefahrenabwehr ist der klassische Ansatzpunkt von staatlichem Ordnungsrecht. Das Mittel des Ge- und Verbots zur Reglementierung von Produktionsprozessen und Produkt​eigenschaften bezieht seine, von niemandem bestrittene, Berechtigung aus der Verhinde​rung von Gefährdungen, die mit anderen Mitteln nicht rechtzeitig und/oder nicht in ausrei​chendem Umfang abzuwehren sind. Insofern liefert das staatliche Ord​nungsrecht Antwor​ten auf die Frage, bis zu welchem Ausmaß bzw. ob überhaupt eine Inanspruchnahme der Umwelt aus der Perspektive der Gesellschaft zulässig ist oder nicht. 

Zugleich stellt das konventionelle ordnungsrechtliche Instrumentarium all diejenigen Formen der Nut​zung der Umwelt von staatlich-politischer Beeinflussung frei, die sich innerhalb der starren Leitplanken der rechtlichen Regelung abspielen. Spiegelbildlich zu ihrer ausschlie​ßenden bzw. begrenzenden Wir​kung bedeutet z. B. die behördliche Erteilung einer Geneh​migung für das Unternehmen die Sicherheit, dass der Staat die Unbedenklichkeit der ange​wandten Verfahren oder Produkte respektiert und gegen​über Ansprüchen der Öffentlichkeit und politischen Forderungen schützt. Dies ist auch richtig so. 

2.2
Die neuen politischen Herausforderungen

Zunehmend steht die Umweltpolitik nicht mehr vor Aufgaben, die sich mit der Festle​gung von Grenz- und Schwellenwerten, mit technischen Auflagen und Anleitungen lö​sen lassen und deren Einhaltung sich mit Kontrolle und Aufsicht durch Behörden si​cherstel​len lässt. So können etwa die Herausforderun​gen des Klimaschutzes so nicht mehr an​gemessen beantwortet werden. Vielmehr führen solche Fragen das Ord​nungsrecht systematisch an die Grenzen seiner konzeptionellen Leistungsfähigkeit. Dies ist umso wichtiger, als die ord​nungsrechtlichen Instrumente ohnehin die Grenzen ihrer Lei​stungsfähigkeit bereits erreicht, in vielen Fällen schon längst überschritten haben. Das – mehr oder weniger offen einge​standene – „Vollzugsdefizit“ im Umweltbe​reich wirft die Frage nach effizienteren Instru​menten auf. Somit machen sich verän​dernde „Krankheitsbilder“ und sichtbare Schwächen vorhandener „Medikamente“ glei​cherma​ßen instrumentelle Innovationen nötig.

Nachhaltige Entwicklung ist Leitbild einer Umweltpolitik jenseits von "Command and Con​trol". Nachhal​tigkeit bedeutet nicht mehr aus einer rein ökologischen Sicht zu fra​gen: "Darf es das geben?", "Wie viel ist zumutbar?", sondern es geht um weit komple​xere Fragestel​lungen wie: "Wie viel Verbrauch der Ressource X können wir uns im Zeit​raum Y in Deutschland leisten?" Diese Fragestellungen sind auch nicht allein ökologi​scher Natur, sondern betreffen direkt wirtschaftliche Fragen und gesellschaftlich-so​ziale Belange. Die Steigerung der Energieeffizienz der deutschen Volkswirtschaft etwa, also die Ent​kopplung des Energieverbrauchs vom Wachstum des Bruttoinlandspro​dukts, ist keine rein umweltpo​litische Frage, sondern ist originäre Wirtschaftspolitik. Erfolge – wie sie in Sachen Ener​gieeffizienz bereits erreicht wurden – kommen daher nicht als rein ökologisch ansetzende politische Steuerung zu​stande, sondern nur im Zusammenwirken mit effizientem Wirtschaf​ten in Unternehmen und sich wan​delndem Verhalten der Verbraucher. 

In diesem Zusammenhang ist eine am Vorsorgegedanken ausgerichtete Umweltpolitik not​wendiger​weise zu sehen. Im Unterschied zur Gefahrenabwehr ist hier die Frage nach den wirtschaftlichen und sozialen „Kosten“ nicht nur legitim, sie ist zwingend und im möglichst breiten Konsens mit den Betroffe​nen zu beantworten. Die Legitimität und Akzeptanz der Umweltpolitik im Vorsorgebereich ist das Resul​tat der systematischen Abwägung der Schwere und möglicher Umweltprobleme und dem Grad der wis​sen​schaftlichen „Sicherheit“ ihres Eintretens mit den verschiedenen Optionen ihrer Ver​meidung. Die Wirtschaft hat in diesem Prozess darzustellen, welche technischen und organisatorischen Potenziale ihr zur Verfügung stehen und welche Belastungen ihre Anwendung bedeutet.

Nachhaltige Entwicklung stellt sich somit nicht mehr als eine bloße Beschränkungs- und Be​grenzungs​aufgabe im rein ökologischen Bereich dar, sondern als integriertes Optimierungs​problem aller drei Dimensionen der Nachhaltigkeit. So bedeutet etwa er​folgreicher Klimaschutz nicht, im Verordnungswege zulässige Mengen von CO2-Emis​sionen für jeden ein​zelnen Anlagentyp oder für jedes einzelne Produkt festzulegen, sondern eine Steigerung der Effizienz im Umgang mit fossilen Energieträgern so zu errei​chen, dass eine mögliche Be​einträchtigung des Klimas gesenkt wird. Zugleich kommt unter der erwei​terten Perspektive der Nachhaltigkeit ganz entscheidend die ökonomische Perspektive ins Spiel: Wäh​rend die klassischen Aufgaben der Umweltpo​litik Probleme betrafen, die im Zweifelsfall "um jeden Preis" zu erreichen waren – und sei es durch Einstellung der Produktion –, erfordern Aufga​ben, wie sie gegen​wärtig z. B. im Klimaschutz anstehen, eine integrierte ökologisch-ökono​mische Optimierung. Diese muss auch die Rückwirkungen auf die gesellschaftliche Ent​wicklung im Auge haben. Mit anderen Worten kommt es immer mehr darauf an zu regeln, in welche Technologien Unternehmen nicht investieren dür​fen. Ziel muss sein, möglichst treff​si​cher knappes Kapital dort zu investieren, wo es ökologisch den größten Nutzen bringt.

2.3
Die Alternativen: „Marktwirtschaftliche Instrumente“ und Selbstver​pflichtungen /
             Vereinbarungen

Für die genannten neuen Formen ökologischer Probleme hat die Ökonomie seit Jahr​zehn​ten Vorschläge entwickelt, die letztlich in einer Vielzahl von Varianten auf die ge​zielte Erhö​hung der "Preise" (durch Steuern auf z. B. Ressourcenverbräuche) und/oder die Verknap​pung der Mengen (durch Zertifikate/ Lizenzen) hinauslaufen. Grundge​danke ist, entweder Preismechanismen in ihrer Wirkung zu ver​stärken (durch Preiser​höhung) oder aber dort zur Wirkung zu bringen, wo sie bislang nicht existieren (durch die Schaffung von z. B. Zertifi​katsmärkten). Dieser instrumentelle Grundansatz, das Vorgehen über Märkte und Preise, hat diesen Vorschlägen das Etikett "marktwirt​schaftliche Instrumente" einge​bracht. Ihre politische Plausibilität ziehen sie aus der Annahme, dass sich die Unternehmen in ihrem Verhalten den politischen Steuerungs​signalen, die "in der Sprache des Geldes" gegeben werden, in der gewünschten Rich​tung anpassen. Die politische Attraktivität dieser Instru​mente resultiert somit ganz we​sentlich aus der Kombination zweier Faktoren: Dem Glauben an die Wirksamkeit der Marktmechanis​men und die Fähigkeit der Politik zu deren treffsiche​rem Einsatz.

Freiwillige Vereinbarungen gehen hier einen ganz anderen Weg. Ihre Grundlage ist letztlich ein aus​drücklich niedergeschriebener oder zumindest implizit-politischer "Deal". Sie basie​ren auf der Zusage, ein bestimmtes ökologisches Ziel innerhalb eines definierten Zeitraums zu erreichen. Sie gehen insofern nicht den Umweg über die Schaffung marktwirtschaftlicher Signale, sondern adressieren das jeweilige ökologi​sche Problem ganz direkt. Dabei stammt der Anreiz, sie auch umzusetzen, aus ganz verschiede​nen denkbaren Faktoren: Von der Drohung mit direkter ordnungsrechtlicher Regelung bis zu der Be​fürchtung der Einführung von Steuern reicht das Spektrum. Entscheidend ist aber: Ihre Wirksamkeit erlangen sie nicht - wie bei "marktwirtschaftli​chen" Instrumenten zumindest vermutet wird - aus der Anpas​sung an anonym anset​zende Marktsignale, sondern aus einem unmittelbaren Verhand​lungspro​zess zwischen Industrie und Politik. Hinzu kommt, dass sie die Erfüllung der ge​setzten umweltpoliti​schen Ziele unmittelbar dem kritischen Blick der Öffentlichkeit und damit auch der Kommunikation mit dieser aussetzen. Die Rollenverteilung der Akteure ist insofern eine völlig andere als z. B. bei ökologisch motivierten Steuern. Anstelle des Prinzips "der Staat setzt lenkende Eingriffe – der anonyme Markt zwingt die Unternehmen zur An​pas​sung" werden beide Beteiligte, Unternehmen wie Politik, in einen Verhandlungs- und Dis​kussionsprozess einbezogen. 

Insofern gehorchen Steuer- bzw. Zertifikatslösungen auf der einen Seite und freiwillige Ver​einbarungen bzw. Selbstverpflichtungen auf der anderen Seite einer genau gegen​sätzli​chen Wirkungsmechanik: Auf der einen Seite zentrale, einseitig staatlich gesetzte Steue​rungsimpulse, die anonym über Preise „trans​portiert“ werden. Auf der anderen Seite bilateral verhandelte Ziele und gezielt organisierte Umsetzung in der Wirtschaft. Ob das (theoriege​leitet) vergebene Attribut „marktwirtschaftlich“ als konzeptionelles „Gütesiegel“ vor diesem Hintergrund wirklich nur Steuern und Zertifikaten zukommt, erscheint fragwür​dig. 

3. Die praktischen Vorteile von Selbstverpflichtungen und Vereinbarungen

Freiwillige Vereinbarungen und Selbstverpflichtungen bieten eine Reihe politisch-prak​ti​scher Vorteile, die in der direkten Interaktion zwischen den Trägern der umweltpoliti​schen Verantwortung auf der einen Seite und den Unternehmen als Träger der tech​nologischen Lösungskompetenz auf der anderen Seite begründet sind. Dies wird an einer ganzen Reihe von Aspekten deutlich:

3.1
Flexibilität

Freiwillige Vereinbarungen lassen ein Maximum an Flexibilität für die technische Form der Erreichung eines bestimmten ökologischen Ziels zu. Anders als direkte rechtliche Regle​mentierungen oder z. B. die Besteuerung einer bestimmten Ressource kann der einzelne Betrieb dort ansetzen, wo er die jeweils ökologisch effektivsten und ökono​misch effiziente​sten "Hebel" zur Verfügung hat. Zugleich besteht innerhalb sich ver​pflichtender Industriebe​reiche die Möglichkeit, den unterschiedlichen Leistungsfähig​keiten der Betriebe Rechnung zu tragen. Anstelle eines Preissignals, das letztlich mit überall gleicher "Härte" vor die Alter​native von "zahlen oder sich anpassen" stellt, bie​ten freiwillige Vereinbarungen die Mög​lichkeit eines verhandelten "Lastenausgleichs" zwischen teilnehmenden Unternehmen. Die​ser läuft aber nicht über künstlich zu er​zeugende und zu überwachende Märkte, sondern über den Kanal der Organisationen in der Wirtschaft. 

Aus industrieller Sicht ist dies keine Schwäche von freiwilligen Vereinbarungen und rechtfer​tigt schon gar nicht das mitunter verwendete Stigma des "Korporatismus", son​dern ist eine Stärke. Gerade unter ökonomischen Rahmenbedingungen, die ernste Gefahren für den wirtschaftlichen Erfolg und die Be​schäftigung der Unternehmen bein​halten, bietet sich die Option einer flexiblen Ausgestaltung der öko​logischen Anforde​rungen an, ohne dabei das Gesamtziel preiszugeben.
3.2
Schnelligkeit

Freiwillige Vereinbarungen können aus ihrem Grundkonzept heraus wesentlich schneller auf dringende Umweltprobleme reagieren als dies mit Instrumenten erfolgen kann, die – so, wie auch die so genannten marktwirtschaftlichen Instrumente – einer ge​setzlichen Grundlage und eines entsprechenden institutio​nellen Rahmens bedürfen. Anstelle eines aufwendigen politischen, in seiner Endphase parlamentari​schen Verfah​rens, können sie grundsätzlich mit wesentlich geringerem zeitlichen Vorlauf zustande kommen. Dies gilt jedenfalls dann, wenn es zügig gelingt, den ökologischen Verände​rungsbedarf zu bestimmen, die aus der Sicht der Unternehmen realisierbaren ökologi​schen Verbesserungspotenziale zu ermitteln und zu einem politisch als Commitment abzugebenden Zielwert bzw. Zeitraum zu aggregie​ren. Demgegenüber entfällt ein für die politische Auseinandersetzung bezeichnendes Mo​ment weitgehend: Die wissen​schaftliche Rekonstruktion von Verursachungsketten in ökolo​gisch treffsichere, rechts​sichere und wirtschaftsverträgliche Maßnahmen umzusetzen. Die Aufgabe herauszu​finden, welches die ökolo​gisch entscheidenden Parameter sind und wie Verbesse​rungspotenziale ökologisch am wenigsten schmerzhaft mobilisiert werden können, wird in die Wirtschaft selbst hinein verlagert, statt gemäß den Ritualen politischer Ausein​andersetzungen, wie sie z. B. um die Ökosteuer geführt wurden, diskutiert und entschieden zu werden. (Zugleich sind freiwillige Vereinbarungen auch frei von logischen Brüchen wie etwa demjenigen, einerseits mit Steuern (angeblich) CO2-Emis​sionen senken zu wollen, aber zugleich emissionssteigernd die CO2-freie Kernenergie abzuschaffen).

3.3
Dynamische Weiterentwicklung

Der Zwang zur laufenden Erfolgskontrolle bietet die Möglichkeit, aus dem laufenden Prozess einer Selbstverpflichtung heraus dazuzulernen und die Vereinbarung kontinu​ierlich sich verändernden politi​schen Zielstellungen anzupassen. Auch wird die Reak​tion auf geänderte wissenschaftliche Erkennt​nisse, mit denen gerade auch bei den vielen "Zukunftsthemen" zu rechnen ist, flexibel reagiert. Das lau​fende "Controlling" freiwilliger Maßnahmen bietet damit dynamische Potenziale, die in einer demgegen​über vergleichsweise rigiden Auflagenpolitik ebenso fehlen wie in einer Steuerpolitik, die für jede Ände​rung der von ihr ausgehenden Im​pulse einer umfassenden politisch-parla​mentarischen Diskussion bedarf.

3.4
Glaubwürdigkeit

So banal es klingt, die Ergebnisse von freiwilligen Vereinbarungen werden kontrolliert – auch weil sie politisch unter so scharfer Beobachtung stehen. Man muss nicht das Bei​spiel der seit ihrer Einführung zur Finanzierung der Flottenrüstung bestehenden Sekt​steuer be​mühen, um sich vorstellen zu können, dass einmal eingeführte Gesetze und Steuern, sobald sie in Kraft sind (und Geld in die Kasse bringen), einer weitaus „wohl​wollenderen“ Begut​achtung ihrer faktischen ökologischen Wirksamkeit unterliegen als freiwillige Vereinbarun​gen. Das Vertrauen in die Wirksamkeit fiskalischer „Steue​rungsimpulse“ ist mitunter offen​bar so hoch, dass die Überprüfung ihrer wirklichen Wirksamkeit bei weitem nicht die Rolle spielt wie bei freiwilligen Maßnahmen.

3.5
Verfehlte Kritik

In der Kritik am Instrumentarium freiwilliger Vereinbarungen heißt es regelmäßig, es könne allein nach dem folgenden Muster funktionieren: Der Staat droht mit Auflagever​boten, Steuern usw., und die Indust​rie reagiert auf den politischen Handlungsdruck mit der Veröf​fentlichung von unverbindlichen "Absichts​erklärungen". Diese wiederum wer​den nach die​ser Sicht durch staatliche Passivität honoriert. Aus dieser Perspektive des Misstrauens ge​gen die Innovationsleistungen marktwirtschaftlicher Produktion können freiwillige Vereinba​rungen letztlich nie mehr sein als der Ausdruck staatlicher Gestal​tungsschwäche. Die ent​sprechende Kritik entzündet sich folgerichtig auch vornehmlich daran, dass vorgeblich stär​kere Veränderungen schneller hätten erreicht werden kön​nen, wenn der Staat zu Zwangs- bzw. Druckmitteln gegriffen hätte. Spiegelbildlich zu dem Misstrauen in die Fähigkeit und den Willen der Wirtschaft, eigen​ständig ihre Um​weltleistung zu verbessern, ist das Ver​trauen in den Staat nahezu total - sei es, was den Vollzug von Gesetzen und Verordnungen angeht, sei es, was die „Weisheit“ seiner „Steuerung“ über den Markt betrifft. Die oben ge​nannten Vorteile fallen dabei unter den Tisch. Dass die Redlichkeit der zuge​sagten Verän​derungen dadurch diskreditiert wird, dass "die Industrie das ja sowieso getan hätte", zeigt eine politische Logik, der die Prämisse zugrunde liegt, ökologisch wirksam könne allein das sein, was die Wirtschaft über das ökonomisch verträgliche Maß hinaus belastet, also das "Gütesiegel" der "bit​teren Medizin" trägt.

Dass diese Kritik unbegründet ist und den Blick für ganz wesentliche umweltpolitische Ge​staltungs​potenziale verstellt, soll im Folgenden an einem Beispiel des Handlungsfel​des Klimaschutz gezeigt werden:

Die Klimavorsorgeerklärung der deutschen Wirtschaft

Die Klimavorsorgeerklärung der deutschen Wirtschaft ist der umfassendste und politisch wich​tigste bisher vorliegende Fall der Anwendung einer freiwilligen Selbstverpflichtung in Deutschland. Sie ist seit ihrem Start Gegenstand intensiver politischer und wissen​schaftli​cher Diskussion und Brennpunkt der Ausei​nandersetzung weit über den Klimaschutzbe​reich hinaus. Sie hat damit eine Schlüsselrolle für die Anwendung des freiwil​ligen Instru​mentariums insgesamt.

4.1
Der Start 1995

Die erste Vertragsstaatenkonferenz zur Klimarahmenkonvention in Berlin 1995 war der An​lass für die deutsche Wirtschaft, eine Selbstverpflichtung zur Reduktion ihrer CO2-Emission bzw. ihres Energie​verbrauchs abzugeben. Die Industrie sagte zu, auf freiwil​liger Basis be​sondere Anstrengungen zu unter​nehmen, ihre spezifischen CO2-Emis​sionen bzw. den spe​zifischen Energieverbrauch bis zum Jahr 2005 (Basis 1987) um bis 20 % zu verringern. Die Automobilindustrie hat sich gleichzeitig verpflichtet, fahr​zeugseitig den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch der in Deutschland abgesetzten PKW/Kombi um 25 % bis zum Jahre 2005 gegenüber dem Basisjahr 1990 zu senken. 

Mit dieser Zusage stellte sich die Industrie ihrem Teil der Ver​antwortung und leistet in Deutschland im Rahmen der nationalen Klimaschutzpolitik einen anspruchs​vollen Beitrag. Mit diesem Ange​bot für eine freiwillige, quantifizierte Leistung im Klimaschutz war natür​lich die Erwartung verbunden, dass die Politik auf "Zwangsmaß​nahmen" wie Einführung einer Wärmenut​zungs​verordnung oder aber die Einführung einer Energiesteuer verzichtet. Durch die poli​tisch verbindlich erklärte „Annahme“ die​ser Selbstver​pflichtung durch die Bundesregierung erhielt sie den inzwischen weiter ausgebauten Charakter einer festen Vereinbarung.

Diese Selbstverpflichtung wird von fünf Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft und in​zwischen 14 Verbänden des verarbeitenden Gewerbes (BDI-Mitgliedsverbände) getragen. Diese haben jeweils Ein​zelerklärungen mit unter​schiedlichen Zielvorgaben vorgelegt, die den spezi​fischen Situationen der einzelnen Branchen Rechnung tragen. Das Spektrum, der im Rahmen der Klimavorsorgeerklärung der deutschen Wirtschaft zusammen​gefassten Lei​stungsverpflichtungen reicht von so unterschiedlichen Industriebereichen wie der Kali​industrie, der eisenschaffenden Industrie, der chemischen Industrie oder der Textilin​dustrie bis zu den Unternehmen der Gaswirtschaft, den kommunalen Unternehmen oder der öffentlichen Elektrizitätsver​sorgung. Sie bildet damit das gemeinschaftliche Dach, welches eine Vielzahl konkreter und völlig ver​schiedener Einzelleistungen zu​sammenfasst und diese zu einem klaren politi​schen "Com​mitment" vereinigt. Mit der Kooperation zwischen dem Bundesverband der Deutschen Indu​strie und Mitgliedsver​bänden, dem Bundesverband der Deutschen Gas- und Wasserwirt​schaft, der Vereini​gung Deutscher Elektrizitätswerke, dem Verband der Industriellen Ener​gie- und Kraft​wirtschaft und dem Verband kom​munaler Unternehmen deckt die Selbstver​pflichtung insgesamt mehr als 70 % des industriellen End​energieverbrauchs und nahezu voll​ständig den Bereich der öffentlichen und industriellen Stromerzeu​gung ab. Sie stellen zugleich einen großen Teil der Energieanbieter dar, die Endenergie an die Haus​halte und kleinen Verbraucher liefern.

Mit ihrer Selbstverpflichtung hat gleichzeitig die Automobilindustrie ihren Beitrag dazu geleistet, die CO2-Emissionen im Verkehr durch neue Technologien zu senken. Angesichts der fortbestehenden Defizite im Bereich der öffentlichen Verkehrsinfrastrukturfinanzierung und den damit einhergehenden staubedingten CO2-Emissionen wiegt dieser Beitrag umso schwerer.

Zugleich hat sich die Industrie mit der Klimavorsorgeerklärung nicht nur gegenüber der Bun​desregie​rung, sondern auch gegenüber der Öffentlichkeit und allen interessierten Kreisen sowie der Wissen​schaft verpflichtet, ihre Leistungen, die zum Erreichen des Ziels der Klimarahmenkonvention beitragen, konkret zu belegen. 

4.2 Die Weiterentwicklung der Klimavorsorgeerklärung seit 1995

Nicht zuletzt mit dem Verzicht der Bundesregierung auf weitergehende Maßnahmen wurde ein erhebli​cher Legitimationsdruck auf dieses bisher umfassendste und politisch wichtigste Beispiel einer freiwilli​gen Selbstverpflichtung gelegt. Es kann daher nicht verwundern, dass die Klimavorsorgeerklärung der deutschen Wirtschaft schnell Gegen​stand sowohl von sach​lich fundierter Kritik als auch von z. T. heftigen polemischen An​griffen wurde. Diese Kritik ist eine der Einflussgrößen gewesen, die zu der dynami​schen Weiterentwicklung der Selbst​verpflichtung seit 1995 geführt haben. Wie kaum eine andere freiwillige Vereinbarung zeigt die Klimavorsorgeerklärung der deutschen Wirtschaft, dass Selbstverpflich​tungen keine star​ren Abkommen sind, die unverändert über Jahre hinweg Bestand haben müssen, sondern sich vielmehr an veränderte politi​sche Rahmenbedingungen, veränderte wissenschaftliche Erkenntnisse und den wach​senden Einblick in die Leistungsfähigkeit der Unternehmen an​passen.

Die erste zentrale Etappe des Prozesses der Weiterentwicklung der Klimavorsorgeerklä​rung der deut​schen Wirtschaft war die Aktualisierung der Zielvorgabe im März 1996. Die Minderungs​verpflichtungen wurden auf das auch international ver​breitete Basis​jahr 1990 bezogen. Ferner wurde der Zusatz "bis zu" gestrichen, so dass nunmehr eine feste Reduzierung der spezifischen CO2-Emis​sionen bzw. des Ener​gieverbrauchs um 20 % zugesagt wurde. Hinzu kommt, dass ein Teil der der Selbstverpflichtung zugrunde liegenden Einzelerklärun​gen konkreti​siert und nunmehr auch mit absoluten Minderungsver​pflichtungen verse​hen wurden.

Die zweite wesentliche Innovation bei der Weiterentwicklung der Selbstverpflichtung war die Etablierung des CO2-Monitoring. Ziel ist, im Jahresrhythmus die im Rah​men der Selbstverpflichtung erreichten Minderungserfolge im Hinblick auf das Ge​samtziel zu über​prüfen. Es schafft damit die öffentliche und politische Transparenz, die angesichts der poli​tisch exponierten Rolle des Klimaschutzes und der Funk​tion der Selbstverpflichtung als Al​ternative zu weiterer Regulierung eine Kernforderung der Öffentlichkeit an die Industrie und an die Politik dargestellt hat. Um eine unabhängige und fachlich fundierte Überwa​chung sicherzustellen, wurde im Einvernehmen zwischen der Wirtschaft, dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit sowie dem Bundesministerium für Wirtschaft das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) mit der Durchführung des Monitoring beauftragt. 

4.3 Ergebnisse des Monitoring

Der erste Monitoring-Bericht des RWI wurde am 18. November 1997 vorgelegt und auch auf der
3. Vertragsstaatenkonferenz zur Klima​rahmenkon​ferenz in Kyoto der Öffentlichkeit präsentiert und im internationa​len Rahmen diskutiert. Im Juni 1999 wurde der zweite Bericht des RWI vorge​legt. Er stellt die im Berichtsjahr 1997 beobachtete Entwicklung dar. Dieser Bericht beschränkt sich nicht auf die Wie​dergabe von Zahlenanga​ben, die mit Hilfe der beteiligten Verbände und der Bundesstatistik gewonnen wurden. Vielmehr ist es ein zentrales Argument zur Analyse und Präsentation der konkreten Maßnah​men, die zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Verringerung der CO2-Emissionen ergriffen wurden. Er belegt damit die in der Klimavorsorgeerklärung zugesagten „besonderen An​strengungen“ und macht deutlich, dass es sich bei den von der Industrie erbrachten Minderungen der Klimaauswir​kungen nicht lediglich um eine automati​sche Folgewir​kung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, sondern um das Ergebnis gezielter techni​scher Maßnahmen und des Managements des Energie​verbrauchs handelt. Zu​gleich veranschaulicht der Monitoring-Bericht die Einflussgrößen, die auf die Unter​nehmen im Kontext ihrer Bemühungen um den Klimaschutz einwirken. Das Spektrum dieser Determinanten reicht von der Entwicklung der Energie​preise im globalen Zu​sam​menhang bis zu Temperatureinflüssen und politischen Parametern, wie geänder​ten rechtli​chen Rahmenbedingungen.

Auch unter geänderten politischen Rahmenbedingungen hat die Bundesregierung die Selbstverpflich​tung der Wirtschaft über die vergangenen Jahre hinweg anerkannt. Sie spielt nach wie vor die zentrale Rolle bei der Erfüllung der klimapolitischen Zusagen Deutsch​lands. Auch die jetzige Bundesregierung erkennt an, dass seit 1990 die CO2-Emissionen in der Industrie um 47 Mio. Tonnen und im Bereich der öffentlichen Elektri​zitätsversorgung um 30 Mio. Tonnen verringert wurden. Damit sanken zwischen 1990 und 1998 die energiebe​dingten CO2-Emissionen in der Industrie und der Energiewirt​schaft um 31 bzw. 16 %. Der maßgebliche Beitrag, den die Erklärung der deutschen Wirtschaft zum  Klimaschutz zu die​sem Erfolg geleistet hat, wird von der Bundesregie​rung ausdrücklich anerkannt. Die Bun​desregierung sieht zugleich den soeben vorge​legten Monitoring-Bericht als Basis für die Weiterentwicklung der Selbstverpflich​tungserklärung. Weitere Informationen zum Monitoring finden sich im Internet unter:
www.rwi-essen.de und www.bdi-online.de.

4.4 Neue Klimavorsorgevereinbarung

Bundeskanzler Schröder, Bundesumweltminister Trittin und Bundeswirtschaftsminister Müller haben am 9. November 2000 gemeinsam mit den Präsidenten des BDI und der weiteren beteiligten Spitzenver​bände eine Vereinbarung zum Klimaschutz unterzeichnet. Die deutsche Wirtschaft hat dann zugesagt, ihre spezifischen CO2-Emissionen bis 2005 um 28 % gegenüber 1990 zu vermindern. Gegenüber den bisher vereinbarten 20 % wurde damit das Ziel wesentlich höher gesteckt, auch sollen bis 2012 die spe​zifischen Emissionen der sechs so genannten „Kyoto-Gase“ um 35 % reduziert werden.

Die Vereinbarung ist ein Beispiel dafür, dass amibitierte Umweltziele im Konsens festgelegt werden kön​nen. Sie enthält nicht nur ein deutlich anspruchsvolleres CO2-Minderungsziel als bisher für das Jahr 2005, sondern erstmals auch eine auf die sechs Treibhausgase des Kyoto-Protokolls bezogene Zielset​zung für 2012. Zugleich werden die bisherigen, einseitigen Erklärungen der Wirtschaft einerseits und der Bundesregierung andererseits nunmehr auf eine gemeinsame Basis gestellt. Insgesamt wird die Erklä​rung der Deutschen Wirtschaft von 1996 substanziell weiterentwickelt und damit ein wichtiger Baustein des nationalen Klimaschutzprogramms umgesetzt.

International ist die Vereinbarung als beispielhaft anzusehen. Sie umfasst 80 % des Energieverbrauchs der Industrie sowie – über die Beteiligugn der Gas-, der Mineralöl- und der Elektrizitätswirtschaft – zu​dem auch weite Bereiche des Energieverbrauchs der privaten Haushalte und des Kleinverbrauchs. In keinem anderen Land hat sich die Wirtschaft zu vergleichbaren Klimaschutzzielen verpflichtet.

Die Bundesregierung hat im Gegenzug ihre bereits 1996 gegebene Zusage erneuert, zur Umsetzung ihrer klimaschutzpolitischen Ziele keine ordnungsrechtlichen Maßnahmen zu ergreifen, solange die von der Wirtschaft gegebenen Zusagen erfolgreich umgesetzt und entsprechend dem vereinbarten Prozess weiterentwickelt werden. Dazu gehört auch der Verzicht auf die Einführung eines verbindlichen Energie​audits. 

Darüber hinaus wird sich die Bundesregierung dafür einsetzen, dass der an der Vereinbarung teilneh​menden Wirtschaft auch bei der Fortentwicklung der ökologischen Steuerreform im internationalen Ver​gleich keine Wettbewerbsnachteile entstehen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der noch fehlenden europäischen Harmonisierung der Energiebesteuerung. Im Falle einer EU-weiten Harmonisie​rung wird sich die Bundesregierung für wettbewerbskonforme Lösungen einsetzen. Dies gilt auch für die Umsetzung der Kyoto-Verpflichtungen.

Aus Sicht der Industrie wird natürlich über die Zukunft der Klimavorsorgeerklärung maß​geb​lich entschie​den, inwieweit sie auch in Zukunft eine anerkannte Alternative zu an​deren poli​tischen Instrumenten darstellt. Die Bundesregierung betrachtet die der Wirtschaft eingeräum​ten Erleichterungen im Zuge der ersten Stufe der ökologischen Steuerreform als Anerken​nung der Leistungen, die im Rahmen der Selbstverpflichtung erbracht wurden. Dass kein Verzicht auf die ökologische Steuerreform erreicht wer​den konnte, ist natür​lich aus Sicht der Industrie unbefriedigend. Klar ist aber auch, dass die bisher ge​troffe​nen Ent​scheidungen zur ökologi​schen Steuerreform umgekehrt auch nicht das klare Commitment der Industrie im Klimaschutz in Frage stellen. Vielmehr wird der BDI wei​terhin an seiner Selbstverpflich​tung festhalten. Weitere Informationen, einschlägige Positionspapiere etc. finden Sie unter: www.bdi-online.de.

5. Schlussfolgerungen: Erfolgsfaktoren freiwilliger Vereinbarungen

Die Erfahrungen, die im Klimaschutz gesammelt wurden, belegen exemplarisch einige Schlüsselgrößen, die für den Erfolg von Vereinbarungen zwischen Staat und Wirtschaft im Umweltbereich entscheidend sind:

5.1 Klare ökologisch definierte Zielsetzung mit klaren Maßgrößen

Je eindeutiger sich eine ökologische Problemstellung an einer überschaubaren Anzahl von naturwissen​schaftlich-technischen Wirkungsparametern festmacht und je einfa​cher diese den für sie ausschlagge​benden industriellen Prozessen zugeordnet werden können, desto eindeutiger lässt sich der Maßstab definieren, an dem Leistungen der Industrie gemessen werden können. Umgekehrt erlaubt eine solche klare "Zieldefini​tion" eine fokussierte Aus​richtung auf das jeweilige Ziel.

5.2 Klare und offene Verständigung über die politischen Rahmenbedingungen

Die Transparenz der Ziele beider Seiten ist unabdingbar für den Erfolg von Selbstver​pflichtun​gen. Dies betrifft insbesondere die "Gegenleistung", die von der Politik in Erwi​derung der Leistungen der Wirt​schaft erbracht werden. Nur wenn klar ist, dass auch auf Dauer und in verlässlicher Form Leistungen der Unternehmen honoriert wer​den, besteht eine klare Motivation für industrielles Engagement. Umgekehrt ermöglicht allein das klare Bekenntnis zu den gesetzten Zielen auf Seiten der Industrie und der Beleg der erreichten Erfolge der Politik gegenüber der Öffentlichkeit, den Verzicht auf alternative Maßnahmen zu rechtferti​gen.

5.3 Ein hoher Organisationsgrad der Wirtschaft

Ein Erfolg, wie der mit der Klimavorsorgeerklärung der deutschen Wirtschaft erreichte, wäre nicht mög​lich gewesen, ohne die Koordinierung industrieller Aktivität durch die teilnehmen​den Verbände. Dies betrifft ganz unmittelbar die politische Repräsentanz der Zusagen für die beteiligte Industrie. Hierdurch wird sichergestellt, dass die einge​gangenen Verpflichtun​gen nicht nur für Teilbereiche der Wirtschaft gelten, sondern repräsentativ sind. Zugleich sorgt aber eine straffe Organisation der Wirtschaft auch dafür, dass sich verändernde Ziel​daten politischer Rahmenbedingungen durch ent​sprechendes Handeln an der Basis umge​setzt werden. 

5.4 Monitoring

Die transparente Darstellung der erreichten Erfolge und der ihnen zugrunde liegenden Maß​nahmen ist eine Schlüsselgröße. Gerade die Erfahrungen im CO2-Monitoring zei​gen, dass, je anspruchsvoller und politisch wichtiger eine Selbstverpflichtung ist, desto stärker das Er​fordernis einer transparenten Außen​darstellung besteht. Dies gilt für beide beteiligten Sei​ten. Weder wird die Politik ohne dieses Element auf Dauer die Legitimation erhalten, auf Interventionen gegen die Wirtschaft zu verzichten, noch wird die Wirtschaft in der Öffentlich​keit als Träger einer Alternative zu solchen Maßnahmen akzeptiert werden.

Natürlich gibt es für all diese Aspekte keine "One size fits all"-Lösung, die sich glei​cherma​ßen auf alle ökologischen Problemstellungen und alle zu ihrer Lösung ergriffe​nen freiwilli​gen Vereinbarungen anwenden ließe. Vielmehr besteht eine Stärke des Instruments gerade darin, dass alle die für den Erfolg verantwortlichen Größen indivi​duell angepasst an die teilnehmenden Unternehmen ausgestaltet werden können. Diese Flexibilität nicht nur bei der inhaltlichen, sondern auch bei der institutionellen Ausgestal​tung des Instruments freiwil​liger Vereinbarungen durch einen starren Rah​men zu ersetzen, würde somit einen der zen​tralen Vorteile dieses Instruments preis​geben.

6. Partizipation und Legitimation

Über die Frage der technischen Ausgestaltung einer Selbstverpflichtung hinaus wird immer wieder die Frage thematisiert, inwieweit in derartige Abkommen außer Politik und Wirtschaft nicht auch Vertreter der gesellschaftlichen Gruppen unmittelbar als „Vertragspartner“ einge​bunden werden sollten. Der Gedanke lautet, die Legitimität des Handelns der Wirtschaft und des „Verzichts“ der Politik auf andere Maßnahmen durch Partizipation der Umweltver​bände zu erhöhen. Hier besteht aus industrieller Sicht Grund zu erheblicher Skepsis – aus politisch-praktischen und aus grundsätzli​chen Erwägungen heraus. 

Wie die zum Teil heftigen Diskussionen gerade um die CO2-Selbstverpflichtung deut​lich gemacht haben, kann eine solche direkte Anbindung zumindest so lange keinen Erfolg ha​ben, wie die politische Zielrich​tung der jeweiligen Beteiligten eindeutig auf die Durchsetzung eines ganz bestimmten politischen Lösungsweges abzielt. Es hat sich gezeigt, dass vielfach nicht die Frage der originären ökologischen Leistung im Mittel​punkt der Tätigkeit z. B. der Umweltverbände steht, sondern die Erreichung des Ziels, bestimmte ordnungspolitische oder aber steuerliche Maßnahmen durchzusetzen. Ihre Beteiligung an einer Selbstver​pflichtung kann daher keinen Sinn haben, wenn die Ziel​setzung ihres Engagements nicht darin besteht, den Erfolg mitzugestalten, sondern vielmehr den Misserfolg in Relation zu einem vorgeb​lich vorteilhafteren Instrument nachzuweisen. 

Über diese politisch-praktische Problemstellung hinaus ist aus industrieller Sicht aber auch klar: Letztlich sind Staat und Regierung die Repräsentanten des öffentlichen In​teresses. Der Staat als Verhandlungs​partner der Industrie bedarf keiner weitergehen​den Legitimation durch die Einbeziehung Dritter. Die Industrie ist ihrerseits der alleinige Träger der techni​schen Lösungskompetenz. Die politische Legitima​tion der ergriffenen Instrumente beziehen beide gleichermaßen im Idealfall aus dem Nachweis des er​reichten Erfolgs und verlieren sie im Fall des Misserfolgs. Die verfahrensmäßige Legi​timation ihrer Entscheidungen be​zieht die Politik hierbei aus den etablierten parla​mentarisch demokratischen Verfah​ren, die Industrie aus der gleichberechtigten Mei​nungsbildung in ihren Organisationen. Es besteht inso​fern keine „Legitimationslücke“, die durch eine weitergehende Partizipation Dritter ge​schlossen werden müsste. 

7. Weiterentwicklung des Instruments Selbstverpflichtungen

Freiwillige Vereinbarungen und Selbstverpflichtungen werden zunehmend als Instru​ment der Umweltpo​litik anerkannt. Dies gilt sowohl für die europäische als auch für die internatio​nale Ebene. Sie sind damit zu einem wichtigen Bestandteil des umweltpoliti​schen Werk​zeugkastens geworden. Aus industrieller Sicht sind sie ein Mittel der ersten Wahl. Ganz ent​scheidend für die Zukunft dieses Instruments wird vor diesem Hinter​grund sein, dass durch eine möglichst große Zahl von praktischen Anwendungsfällen die Leistungsfähigkeit des Instruments belegt wird. „Learning by doing“ ist insofern auch für die künftige Entwicklung von Selbstverpflichtungen der Schlüssel zum Erfolg.

Die Erfahrungen, die bereits vorliegen, sollten genutzt werden, um Hinweise für die erfolg​reiche Aus​gestaltung von Selbstverpflichtungen für diejenigen industriellen Berei​che zu geben, in denen sie bislang nicht angewandt wurden. Zugleich sollten die Er​kenntnisse über Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren für Selbstverpflichtungen, die bislang fast ausschließ​lich in den entwickelten Volkswirtschaften gesammelt wurden, auch für die Umweltpolitik in Entwicklungsländern verfügbar gemacht werden.

Eine Voraussetzung bleibt allerdings unabdingbar: Die Politik muss auf dem gerade in Deutschland er​folgreich beschrittenen Weg der Nutzung freiwilliger Vereinbarungen zur Er​reichung Ihrer Ziele konse​quent fortschreiten. Dass die Industrie mit Erfolg "beim Wort ge​nommen" werden kann, hat sie bewie​sen. Auch die Politik muss dauerhafte Verlässlichkeit in der Kooperation mit der Wirtschaft nachweisen. Der gegenwärtige Stand im Bereich des Klimaschutzes zeigt, dass dies möglich ist.

A. Bestandsaufnahme freiwilliger Selbstverpflichtungen und Vereinbarungen im Umweltschutz
B. Stand: September 2001
C. I.
Branchenübergreifende Vereinbarungen und Selbstverpflichtungen
I. 1.
Altautoverwertung
Verband der Automobil-

Freiwillige Selbstverpflichtung zur umweltgerechten
industrie e.V. (VDA) 

Altautoverwertung im Rahmen des Kreislaufwirtschafts-


gesetzes (`97).

Verband der Importeure von

Kraftfahrzeugen e. V. (VDIK)
a)
Aufbau einer flächendeckenden Infrastruktur zur Rück-


nahme und Verwertung von PKWs.

Zentralverband Deutsches

Kraftfahrzeuggewerbe e. V. (ZDK)
b)
Aufbau einer flächendeckenden Infrastruktur zur Annah-me und Verwertung von Altteilen aus PKW-Reparaturen.

Bundesverband der Deutschen

Stahl-Recycling-Wirtschaft e. V. (BDS)
c)
Sicherstellung einer umweltverträglichen Ent​nahme von Betriebsstoffen, Demontage und Ver​wertung von Teilen 

Deutscher Schrottrecycling Entsor-

und Materialien sowie ord​nungsgemäße Beseitigung der 

gungsverband e. V. (DSV)

nicht verwertbaren Abfälle.

Verein Deutscher Metallhändler e. V.
d)
Schonung  von Deponiekapazitäten und Ressourcen; 

(VDM)

Zielfestlegung: Verringerung der nicht verwertbaren 



Abfälle auf maximal 5 Gewichtsprozente bis zum Jahre 

Wirtschaftsverband der deutschen

2015.

Kautschukindustrie e. V. (WdK)

e) Einrichtung einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Altauto 

Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl)

beim VDA zur Erfüllung dieser Selbstver​pflichtung und 



zum Nachweis des Erreichten.

Wirtschaftsvereinigung Metalle e. V.

(WVM)
f)
Erstellung eines zweijährigen Berichtes an das BMU und 



das BMWi über die Umsetzung dieser freiwilligen Selbst-

Gesamtverband kunststoffverarbei-

verpflichtung.

tende Industrie e. V. (GKV)

g) Kostenfreie Rücknahme für PKW, deren Erstzu​lassung 

Verband kunststofferzeugende

nicht mehr als zwölf Jahre zurückliegt.

Industrie e. V. (VKE)

h) Ständige Verbesserung der Verwertungseigenschaften 

Fachvereinigung Flachglasindustrie

ihrer Erzeugnisse im Rahmen ihrer Produktverantwor-

e. V.

tung.

Gesamtverband Autoteile-Handel (GVA)

Gesamtverband der Textilindustrie in

Deutschland Gesamttextil e. V.

Verband der Reibbelagindustrie e. V.

Interessengemeinschaft der deutschen

Autoverwerter (IGA)

2. Klimaschutz

BDI und 15 Mitgliedsverbände
Aktualisierte Erklärung der deutschen Wirtschaft zur Klimavor-


sorge, um ihre spezifischen CO2-Emissionen bzw. den spezi-

Bundesverband der deutschen
fischen Energieverbrauch bis zum Jahr 2005 um 20 % zu

Gas- und Wasserwirtschaft e.V.
verringern, Basisjahr 1990 (`95/`96).

Vereinigung Deutscher

Elektrizitätswerke – VDEW – e.V.

Verband der industriellen Energie- 

und Kraftwirtschaft e.V.

Verband kommunaler

Unternehmen e.V.

Bundesregierung

Verband der Automobilindustrie (VDA)
Selbstverpflichtung der Automobilindustrie, allein fahrzeug-

seitig den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch der in Deutschland abgesetzten PKW-Kombi um 25 % bis zum Jahre 2005 zu senken; Basisjahr 1990 (`95).

II. 3.
Umweltdialog Zukunftsfähiges Baden-Württemberg
Landesverband der Baden-
Umsetzung der Agenda 21 durch Umweltpartnerschaften

Württembergischen Industrie
zwischen Land und Wirtschaft.

(LVI),



Land Baden-Württemberg


a) Förderung von Managementsystemen für Umweltschutz (EMAS, ISO 14001), Arbeitssicherheit, Qualität.

b) Klimaschutz: Energieeinsparmaßnahmen, Ver​dopplung des Anteils der Kraft-Wärme-Kopplung und erneuerbarer Energieträger bis 2010.

c) Umweltfreundliche Mobilität: Maßnahmen für umwelt-freundlichen Berufs- und Dienstreisever​kehr, Information zum Mobilitätsmanagement und umweltfreundlichen Fuhrparkbetrieb, verstärkte Nutzung von Schiene und Binnenschiffahrt.

d) Beschleunigung von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren.

e) Beschleunigte Umsetzung VOC-Richtlinie und neuer wasserrechtlicher Anforderungen.

f) Verstärkte Nutzung nachwachsender Rohstoffe.

g) Aufbau einer Lärmemissionsdatenbank.

h) Modellprojekt "Ökologisches Jahr" von Land und Wirt-schaft, Austauschprogramm zwischen Behör​den und Unternehmen, gemeinsame Weiterbildungsmaßnahmen, Hospitanzen.

i) Förderung des Exports von Umwelttechnik und Öko-Sponsoring.

III. 4.
Umweltpakt Bayern
Vereinigung der Bayerischen
Der im Jahre 1995 geschlossene Umweltpakt Bayern lief

Wirtschaft e. V. (VBK), IHK, HWK

im Oktober 2000 vereinbarungsgemäß aus. An diesem Pakt

Bayerische Staatsregierung

haben sich insgesamt 1337 Unternehmen, Verbände und


Institutionen beteiligt. Von den 1552 einzelnen Leistungzu-

sagen wurden 95 % eingehalten. Hervorzuheben ist hierbei die EMAS-Zertifizierung an 580 Standorten.

Am 23.10.2000 wurde der Nachfolgepakt unterzeichnet, dessen Laufzeit ebenfalls 5 Jahre betragen soll. Bei seiner Unterzeichnung hatte der neue Umweltpakt bereits über 900 Teilnhemer. Dabei wurden Teilnehmer des ersten Umweltpakts nur dann in den Nachfolgepakt übernommen, wenn sie eine neue Leistung oder eine Erneuerung ihrer bisherigen Leistung (z. B. EMAS-Revalidierung) zugesagt haben.

Im neuen Umweltpakt wurden – neben den Einzelzusagen von Firmen, Verbänden, Institutionen und der Staatsregierung – auch 61 gemeinsame Projekte vereinbart, z. B. zu den Themen:

· Kyoto-Mechanismus (gemeins. Strategie)

· Kraft-Wärme-Kopplung (Gesprächskreis)

· Wassergefährdende Stoffe (gemeinsame Erstellung einer Stoffliste und eines Indikatorensystems für die Festlegung von Gewässerschutzzielen)

· Bayer. Initiative zur Deregulierung

· Verwaltungsvorschrift zur Privilegierung von ISO 14001-Betrieben

· Integrierte Managementsysteme (Pilotprojekte)

· Pilotprojekt „Rahmengenehmigung“

· Vereinfachung der Regelungen zu Betriebsbeauftragten

· Gebührensenkungen in immissionsschutzrechtlichen Verwaltungsverfahren

· Reduzierung des Flächenverbrauchs

· Integrierte Produktpolitik (Pilotprojekt, Arbeitskreis)

· Ermittlung von Nachhaltigkeitsindikatoren für Betriebe (Pilotprojekt)

· Vereinfachung der staatlichen Umwelt-Förderprogramme

· Förderung des Exports bayer. Umwelttechnologie und 
–technik

· Ausbau des staatlichen Umweltkompetenzzentrums Schwaben und des Dienstleistungszentrums beim Landesamt für Umweltschutz

Zudem soll der Gedanke des kooperativen Umweltschutzes, der bislang hauptsächlich auf Ministerialebene Eingang gefunden hat, flächendeckend auf allen behördlichen Ebenen propagiert werden unter dem Stichwort: Regionalisierung des Umweltpakts Bayern. Zentraler Punkt ist dabei die Einrichtung von Arbeitsgruppen bei den Bezirksregierungen, in denen Wirtschaft und Staat vertreten sind (auf kommunaler Ebene gibt es bereits die Agenda 21-Prozesse). In den Arbeitsgruppen sollen wirtschaftsseitig je ein Vertreter von vbw, IHK und Handwerkskammer auf Bezirksebene sitzen.

IV. 5.
Berliner Vereinbarungen
IHK Berlin

Vereinbarung der Berliner Wirtschaft und des Landes Berlin

Land Berlin
zur CO2-Minderung und zur Verbreitung von Solaranlagen (`98).

Umweltvereinbarung zur Verwertung von Bauabfällen unter
besonderer Berücksichtigung gemischter Bau- und Abbruch-abfälle (`98).

Unternehmerverbände Berlin,
Gewährleistung eines hohen Umweltstandards mit möglichst

IHK, HWK,
geringem Verwaltungsaufwand für Behörden und Betriebe auf

VCI, VDMA, ZVEI Berlin
Basis von EMAS und ISO 14001 (`99).

Land Berlin
Vereinbarungen zwischen dem Land Berlin und der chemi-schen sowie der Metall- und Elektroindustrie Berlin bestehen seit `98.

6. Umweltpartnerschaft Brandenburg
Vereinigung der Unternehmensver-
Unterzeichnung einer so genannten Umweltpartnerschaft im

bände in Berlin und Brandenbrug e. V.
April 1999. Betriebe, die viel für den Umweltschutz tun (Öko-

(UVB), Landesregierung Brandenburg,
Audit-Validierung oder ISO 14001- Zertifizierung), können

IHKs und Handwerkskammern des
Vollzugserleichterungen beim Umweltschutz erhalten. Die

Landes Brandenburg
Vollzugserleichterungen können gewährt werden, sie gelten


nicht automatisch. ("Für diese Betriebe können die Vollzugs-


behörden im Rahmen der Überwachung nach pflichtgemäßen


Ermessen Erleichterungen beim Verwaltungsvollzug gewäh-


ren." (Erlass MUNR 28.8.98) Die konkreten Vollzugserleich-


terungen muss der jeweilige Betrieb mit den zuständigen


Umweltbehörden vereinbaren.

V. 7.
Umweltallianz Sachsen
Vereinigung der Sächsischen
Freiwillige Vereinbarung zur eigenverantwortlichen Weiter-

Wirtschaft e.V. (VSW), IHK, HWK
entwicklung des betrieblichen Umweltschutzes (Umweltbe-


triebsprüfungen und Umweltmanagementsysteme).


a)
Freiwillige Selbstverpflichtung der sächsischen Indust-


rie, bis zum Jahr 2002 darauf hinzuwirken, dass 200
Unternehmen im Freistaat Sachsen ein Öko-Audit durch-führen und 250 Handwerksbetriebe konkrete Beiträge zur Entlastung der Umwelt liefern.

b) Einführung und Überwachung eines Umweltsiegels für sächsische Handwerksunternehmen.

c) Erarbeitung und Umsetzung von Abfallwirtschaftskonzep-ten in allen abfallwirtschaftlich relevanten Branchen.



d)
Mitarbeit in den Arbeitsgruppen des Beirates “Umwelt und Wirtschaft“ zwecks Weiterentwicklung der Umwelt-allianz Sachsen.

VI. 8.
Umweltinitiative für die Thüringer Wirtschaft
IHKn und Verband der
Freiwillige Vereinbarung mit dem Ziel der Teilnahme von 120

Wirtschaft Thüringens e.V.
Unternehmen an EMAS und 100 weiteren nach ISO 14001.

a) Beratung und Information zu EMAS und ISO 14001.

b) Schulung für Mitarbeiter im Umweltschutz.

c) Gezielte Öffentlichkeitsbeteiligung und Information der

Behörden über die Umsetzung von EMAS.

d) Unterstützung durch die Behörden bei der Einführung von EMAS.

VII. 9.
Umweltinitiative Nordrhein-Westfalen
Wirtschaftsvereinigung Stahl,
Beteiligung der nordrheinwestfälischen Stahlindustrie an einer

Verein Deutscher Eisenhüttenleute
Kooperationsvereinbarung zwischen der Industrie und dem Land NRW, um in einem fachtechnischen Arbeitskreis „Fein-staubemissionen aus Anlagen“ die stationären Feinstaubquel-len zur Umsetzung der europäischen Ambient Air Quality-Richtlinie zu erfassen.

VIII. 10.
Umweltallianz Hessen
Umweltallianz zwischen Regierung,
Freiwillige Vereinbarung, die die Teilnehmer an der Allianz

Handwerk und Industrie
hinsichtlich des aktiven Umweltschutzes binden, im Produk-tionsprozess umweltgerechtes Verhalten ohne staatliche Vorgabe zu realisieren.

a) Kreislaufwirtschaft:

Ressourcenschonung, Abfallvermeidung, langlebige und entsorgungsfreundliche Produkte

b) Emissionsschutz und Energieeinsparung:


Energiesparendes Bauen, rationelle Elektrizitätsanwen-dung, Kraft-Wärme-Kopplung, erneuerbare Energien, Dienstleistungen zur Energieeinsparung

c) Gewässer- und Bodenschutz:


Sparsamer Umgang mit Wasser, eigenverantwortliche Betriebsüberwachung, wasserrechtliche Branchenar-beitskreise und Konzepte

D. II.
Branchenspezifische Vereinbarungen und Selbstverpflichtungen
I. 1.
Aluminiumindustrie
Gesamtverband der

Freiwillige Selbstverpflichtung zur Halbierung der bei der

Deutschen Aluminium-

Erzeugung von Hüttenaluminium entstehenden Klimagase

industrie e. V. (GDA)

CF4 und C2F6 bis zum Jahr 2005, Basisjahr 1990 (`97).

II. 2.
Automobilindustrie
Verband der 

Zusage der Automobilindustrie, bis `85 den Kraftstoffver-

Automobilindustrie e. V.

brauch von Personenwagen um 10 bis 12 % zu senken (den der Nutzfahrzeuge um 5 %) (`78).




Selbstverpflichtung der Automobilindustrie, die CO2-Emis-

sionen um 25 % und die übrigen Emissionen um 75 % bis 2005 zu senken (`90).




Selbstverpflichtung der Automobilindustrie, bis Ende `93 alle Autoklimaanlagen und Sandwichplatten für Isolierbauten „FCKW-frei“ anzubieten (`94).





Selbstverpflichtung der Automobilindustrie, allein fahrzeug-

seitig den durchschnittlichen Kraftstoffver​brauch der in Deutschland abgesetzten PKW/Kombi um 25 % bis zum Jahre 2005 zu senken; Basisjahr 1990 (`95).

III. 3.
Bauwirtschaft
Hauptverband der Deutschen

Freiwillige Vereinbarung zum vollständigen Ersatz von

Bauindustrie e. V.

Asbest in Hochbauprodukten (`84 bis Ende `90).



Gründung der Überwachungsgemeinschaft „Bauen für den



Umweltschutz“ (`89).



Schulungskonzept für einen „freiwilligen Umweltschutzbeauf-



tragten Bau“ (`93).

4.
Chemische Industrie

Verband der Chemischen

Programm zur Verminderung der Ableitung von Ammonium
Industrie e. V. (VCI)

im Abwasser der chemischen Industrie (`86).



Selbstverpflichtung der chemischen Industrie zur stufenwei-

sen Einstellung der Produktion vollhaloge​nierter FCKW (`90).




Selbstverpflichtung der chemischen Industrie zur Rücknahme und Verwertung von FCKW und Altölen aus Kälte- und Klima-geräten (`90).




Erklärung zur Reduzierung der Gewässerbelastung durch EDTA (`91).




Selbstverpflichtung der Hersteller von XPS zur Umstellung auf H-FCKW-freie Dämmplatten (`96).




Selbstverpflichtungserklärung der chemischen Industrie zur
Reduktion der energiebedingten CO2-Emissionen (`96).




Vereinbarung zwischen der Gemeinde Rotterdam und dem Verband der Chemischen Industrie (`91).




Vereinbarung zwischen der Gemeinde Rotterdam und dem Verband der Chemischen Industrie (`95).





Selbstverpflichtung der chemischen Industrie zur Erfassung und Bewertung von Stoffen (insbesondere Zwischenprodukte) für die Verbesserung der Aussa​gefähigkeit (`97).

VCI und Verband des 

Verhaltenskodex für die Ausfuhr von gefährlichen Chemika-

Deutschen Chemikalien- 
lien (`86).

groß- und -außenhandels

VCI und Deutsche Bauchemie,

Selbstverpflichtung zu Mitteln zum Schutz von Holz gegen

Verband der Lackindustrie
holzzerstörende und holzverfärbende Organismen (`97).

Industrieverband 

Angabe zusätzlicher Warnhinweise bei Geschirrspülmitteln

Körperpflege- und 

(`80/`89).

Waschmittel (IKW)


Deklaration der Inhaltsstoffe von Kosmetika nach dem amerikanischen CTFA-System (`88).





Verzicht auf Tierversuche für kosmetische Fertigprodukte sowie Veröffentlichung eines Leitfadens über Alternativ-methoden (`89/`92).





Code Umweltgerechtes Handeln (`97).





Ersatz des Weichspülerinhaltsstoffes Distearyldimethyl-ammoniumchlorid (DSDMAC) durch schneller und besser abbaubare Substanzen (`90).





Freiwillige Mitteilung der Rahmenrezepturen von Wasch- und Reinigungsmitteln an das BGA und die Informations- und Behandlungszentren für Vergiftun​gen (`93).





Empfehlungen zum Einsatz von Moschus-Xylol in kosmeti-schen Mitteln sowie in Wasch- und Reini​gungsmitteln (`93).





Code of Practice zur Gewährleistung der Verbrauchersicher-heit bei Giebelkartonverpackungen für Wasch- und Reini-gungsmittel (`95).





Selbstverpflichtung zur detaillierten Informationsweitergabe an Verbraucher- oder Umweltorganisationen bezüglich gentech-nisch hergestellter Enzyme (`96).





Selbstverpflichtung der Waschmittelhersteller zur Kennzeich-nung der Reichweite aller Waschmittel (`97).





Meldeverfahren kosmetischer Rahmenrezepturen an die Zentralstelle für Vergiftungen beim BgVV (`97).

IKW und IPP

Vereinbarung über hypochlorithaltige Haushaltsreiniger (`85).

IKW, IPP, Industrie-

Zusage über den Verzicht auf Alkylphenolethoxylate (APEO)

verband Hygiene und 

in Wasch- und Reinigungsmitteln (`86).

Oberflächenschutz (IHO), 

TEGEWA
IKW, IPP, IHO,


Mitteilung der Rahmenrezepturen und sonstiger Angaben zur

TEGEWA

Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln nach § 9 Waschmittelgesetz (`86).

IKW und europäischer 

Selbstverpflichtung der Waschmittelhersteller zur Auskunft

Enzymverband AMFEP 

gegenüber dem Umweltbundesamt über die in Wasch- und Reinigungsmitteln eingesetzten Enzyme (`97).

Deutsche Bauchemie 

Verzicht der Holzschutzmittelindustrie auf die Herstellung

(ehemals ibh)
PCP-haltiger Mittel (`84).

Verband der Lackindustrie

Vereinbarung zur Verringerung umweltbelastender Wirkstoffe in Unterwasserfarben für den Bootsanstrich (`86).





Selbstverpflichtung über die Reduzierung der Anteile von





Lösemitteln und Schwermetallverbindungen von Lacken





und Farben (`84).

Verband Kunststoff-

Verzicht auf den Einsatz polybromierter Diphenylether (PBDE)

erzeugende Industrie (VKE)
als Flammschutzmittel für Kunststoffe (`86).

Industriegemeinschaft 

Erklärung über die Reduzierung des Einsatzes vollhalogenier-
Aerosole (IGA) und IKW

ter Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) in Spraydosen





(`87).

Verband der Mineralfarben-

Vereinbarung über das Herstellen und das Inverkehrbringen

industrie
von Fingermalfarben (`87).

IPP, IHO, TEGEWA

Verzicht auf leichtflüchtige dichlorierte Kohlenwasserstoffe





(CKW) in Wasch- und Reinigungsmitteln (`87).

TEGEWA, TVI, IKW

Selbstverpflichtung zur Klassifizierung von Textilhilfsmitteln





nach ihrer Gewässerrelevanz (`97).

Fachverband der 

Selbstverpflichtung zur Reduzierung schwer abbaubarer

Photochemischen Industrie
Komplexbildner in der Photobranche (`98).

VCI, IPP, IKW, IGA, IPS
Anbringung kindergesicherter Verschlüsse bei stark





reizenden bzw. ätzenden Produkten (`85).

Verband der Mineralfarben-
Rohstoff-Ausschussliste für Druckfarben und zugehörige

industrie, Verband der 
Produkte (`96).

Druckfarbenindustrie


TEGEWA
Selbstverpflichtung zum Verzicht auf den Einsatz von APEO





in Polyacrylamid-Emulsionspolymeren zum Zwecke der





Abwasser- und Klärschlammbehandlung (`98).

Deutsche Bauchemie
Branchenregelung „Chromatarme Zemente und 
Produkte (`98).

IV. 5.
Elektrotechnik- und Elektronikindustrie / Kältetechnik
Zentralverband 

Freiwillige Selbstverpflichtung zum Recycling von NH- und

Elektrotechnik- und 

HH-Sicherungseinsätzen (`95).

Elektronikindustrie e. V. (ZVEI)




Freiwillige Maßnahmen zur Rücknahme und Verwertung




elektrischer und elektronischer Produkte aus der Informations-




technik, Bürokommunikationssysteme und anderer artver-




wandter Investitionsgüter (´95).





Erklärung zu SF 6 in elektrischen Schaltgeräten und –anla-


gen, Begrenzung der Emissionen von Schwefelhexafluorid (`97).


Freiwillige Maßnahmen zur Rücknahme und Verwertung


elektrischer und elektronischer Produkte aus der Informationstechnik, Bürokommunikationssysteme und anderer artverwandter Investitionsgüter (`95).


Lampenhersteller und –verwerter sorgen gemeinsam für die umweltverträgliche Verwertung von Entladungslampen (`95; bestätigt 2001).

European Association of 

Freiwillige Selbstverpflichtung zur Energieeinsparung beim Consumer Electronics

Stand-by-Betrieb von TV- und Videorecordergeräten (`97).

Manufacturers (EACEM), ZVEI

European Committee of

Freiwillige Selbstverpflichtung zur Senkung des Energiever-

Manufacturers of Domestic

brauchs von Waschmaschinen (`97).

Equipment (CECED), ZVEI



Freiwillige Selbstverpflichtung zur Senkung des Energiever-brauchs von Geschirrspülmaschinen (2000).

European Committee of
Freiwillige Selbstverpflichtung zur Kennzeichnung des Ener-

Manufacturers of Electrical
giebedarfs und zur Reduzierung des Energiebedarfs von

Machines and Power Electronics
Niederspannungsdrehstrommotoren (2000).

(CEMEP)

Arbeitsgemeinschaft Lampen-

Lampenhersteller und -verwerter sorgen gemeinsam für die

Verwertung (AGLV) im Fach-

umweltverträgliche Verwertung von Entladungslampen (2001).

verband Elektrische Lampen

des ZVEI

6.
Energiewirtschaft

Verband der Industriellen

Gemeinsame Verbändeempfehlung zur Förderung der

Energie-  und Kraftwirt-

Kooperativen Kraft-Wärme-Wirtschaft (KKWW) (`98).

schaft e. V.

Verband kommunaler
a)
Gemeinsame Errichtung moderner Energieanlagen

Unternehmen e. V.

zur Deckung des Strom-, Wärme- und Kältebedarfs,




soweit dieser nicht aus bestehenden Netzen und/oder



Versorgungssystemen zu wirtschaftlicheren Konditionen

Vereinigung Deutscher 

zu decken ist.

Elektrizitätswerke e. V.

b) Bereitstellung/Lieferung industrieller Restwärme für die

Verwendung in der öffentlichen Wärmeversorgung.

c) Umstellung auf ressourcenschonende und emissionsver-


mindernde Anlagen.

V. 7.
Gießereiindustrie
Deutscher Gießereiverband
Rahmenvereinbarung zwischen der sachsen-anhaltinischen Gießereiindustrie und dem sachsen-anhaltinischen Umwelt-ministerium über die jährliche Erstellung von Abfallwirt-schaftskonzepten zur Vermeidung und Verwertung von Rest-stoffen aus dem Sandhaushalt und dem Schmelzbetrieb (`94).


Weiterführung der Rahmenvereinbarung zwischen der Gießereiindustrie des Landes Sachsen-Anhalt und dem Land Sachsen-Anhalt (`99):

a) Reduzierung der Abfallmengen und Verwertung

b) Erstellung von Abfallwirtschaftskonzepten und –bilanzen, gemeinsame Forschungsprojekte zur Verwertung von Gießereisanden

c) Verwertung von Gießereiabfällen in der Asphaltindustrie und zur Deponiesanierung

8.
Kunststoffverarbeitende Industrie

Gesamtverband

Freiwillige Kennzeichnung von Kunststoffprodukten (seit

kunststoffverarbeitende

Anfang der 90er Jahre).

Industrie e. V.

9.
Mineralölwirtschaft

Mineralölwirtschafts-

Verminderung des Altölaufkommens durch schrittweise

verband e. V .

Verlängerung der Ölwechselintervalle gemeinsam mit der





Automobilindustrie (seit den 60er Jahren).

Angebot von bleifreiem Benzin an deutschen Tankstellen (`85).




Aufklärungsaktion der Mineralölwirtschaft zum bleifreien


Benzin (`86).




Verzicht auf Chlor- und Bromverbindungen (Scavenger)


im verbleiten Super (´91).




Einführung der Verwertung von entleerten Mineralölgebin-


den (`94).

Vorgezogenes Inverkehrbringen von Dieselkraftstoffen mit niedrigem Schwefelgehalt (`95).

Angebot von Super Plus mit weniger als 1 % Benzol an deut-schen Tankstellen (`95).




Klimavorsorgeerklärung der deutschen Mineralölwirtschaft für




den Wärmemarkt (`96).




Beendigung der Abgabe von verbleitem Benzin an deutschen




Tankstellen (`96).




Angebot von Super Plus mit 50 ppm Schwefel für direktein-




spritzende Ottomotoren ab 2000 (`98).

Einführung eines „Schnelltesters“ an Tankstellen zur Feststellung von Ausfällen der Gasrückführung (21. BimSchV) mit Dokumentation der Mängelbeseitigung (`00).

10.
Papierindustrie

Arbeitsgemeinschaft

Selbstverpflichtung für eine Rücknahme und Verwertung

Graphische Papiere 

gebrauchter graphischer Papiere (`94).

(AGRAPA)



a)
Steigerung der stofflichen Verwertung graphischer Alt-




papiere (Zielvorstellung: bis Ende `94 auf 58 % und




schließlich ab 2000 auf 60 %).

b) Einsatz recyclingfreundlicher Faserstoffe, Papierhilfs-mittel und Füllstoffe.

c) Förderung des Vertriebes altpapierhaltigen Papiers mittels Ausweitung bzw. Diversifizierung des Angebots.



d)
Unterstützung von Forschung und Entwicklung recycling-

freundlicher Materialkombinationen, Endprodukte und Produktionsabläufe.

e)
Durchführung von Modellversuchen in fünf Kommunen


zur Ermittlung der optimalen Erfassungsmethode von


Altpapier.

11.
Stahlindustrie

Rheineinleiter (VDEh)
Vereinbarung mit dem Hafen Rotterdam, die in den Rhein abgeleiteten Schwermetallfrachten der Stahlindustrie auf vereinbarte Zielwerte zu reduzieren (1986).

Sinteranlagenbetreiber (VDEh)
Zusammenschluss zu einer Arbeitsgemeinschaft „Minderung der Dioxinemissionen aus Sinteranlagen“, die gemeinsam an einer Demonstrationsanlage eine technische Lösung erarbei-tet, um die aus Vorsorgegründen von der Behörde geforderte Dioxinbegrenzung auf den Zielwert on 0,1 ng l-TEQ/Nm³ zu erreichen.

VI. 12.
Textilindustrie
Gesamtverband der 
Nichtverwendung derjenigen Azo-Farbstoffe, die durch Auf-

Textilindustrie e. V.
spaltung kanzerogen verdächtige Amine der MAK-Katego-


rien III A 1 oder III A 2 bilden können (die Umsetzung erfolgt


seit Anfang der 80er Jahre).


Nichtverwendung von chlororganischen Carriern als Hilfsmittel


zum Färben von Polyester (die Umsetzung erfolgt seit Ende der 80er Jahre).


Selbstverpflichtung der deutschen Textilveredelungsindustrie bezüglich der Verwendung eingestufter Textilhilfsmittel nach ihrer Gewässerrelevanz (`97).

VII. 13.
Zementindustrie
Verein Deutscher
Erklärung der deutschen Zementindustrie zur zukünftigen

Zementwerke e. V.
Verwertung von Altölen (1996):

a) Beschränkung der thermischen Nutzung von Altöl auf 


40 % der in Deutschland anfallenden Altöle, 

b)
umweltverträgliche Verwertung von Altölen,

c)
Erfassung der verwerteten Altölmengen und –qualitä-ten.

